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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zur 
Kommunalen Wärmeplanung gemäß § 7 i. V. m. § 13 Abs. 4 
Wärmeplanungsgesetz (WPG) 
 

Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 03. Juli 2023 die Erstellung eines 

kommunalen Wärmeplans beschlossen. Der Geltungsbereich des Wärmeplans betrifft das 

gesamte Stadtgebiet der Stadt Aschaffenburg. 

 

Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, die Möglichkeiten der Umstellung der 

Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien zu prüfen und darzustellen, um einen Beitrag 

zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung unserer Stadt bis 2040 (Bayerisches 

Klimaschutzgesetzt BayKlimaG) zu leisten. 

 

Der Entwurf der Wärmeplanung steht der Öffentlichkeit entsprechend der gesetzlichen 

Vorgabe gemäß § 13 Abs. 4 WPG zur Einsichtnahme in der Zeit vom 17. November 2025 bis 

einschließlich 16. Dezember 2025 im Rathaus der Stadt Aschaffenburg, Dalbergstraße 15, 

63739 Aschaffenburg im Amt für Stadtplanung und Klimamanagement (6. Stock, Flur) 

während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 

Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) sowie auf der 

Internetseite unter 

 

https://www.stwab.de/kwp (am Ende der Seite) 

 

zur Verfügung. 

 

Der Entwurf des Wärmeplans umfasst: 

- die Ergebnisse der Eignungsprüfung nach § 14 WPG, 

- die Ergebnisse der Bestandsanalyse nach § 15 WPG, 

- die Ergebnisse der Potenzialanalyse nach § 16 WPG, 

- das Zielszenario nach § 17 WPG, 
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- die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 

18 WPG,  

- die Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 WPG sowie 

- die Umsetzungsstrategie nach § 20 WPG. 

 

Stellungnahmen können im Rahmen der oben genannten Frist per Post (Stadt 

Aschaffenburg, Stadtplanungsamt, Dalbergstraße 15, 63739 Aschaffenburg) eingereicht 

werden. Gerne können Sie Ihre Stellungnahme auch per E-Mail an folgende Adresse 

senden: energieberatung@aschaffenburg.de  

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der weiteren Beschlussfassung 

und Planung nicht berücksichtigt werden. 

Personenbezogene Daten werden im Zusammenhang mit der Abgabe einer Stellungnahme 

erhoben, verarbeitet und dauerhaft gespeichert. Dies ist nötig, um die Stellungnahmen im 

Abwägungsprozess berücksichtigen zu können. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 4 

Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe e) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie Grundlage der Art. 6 Abs. 

1 Buchst. E (DSGVO) i.V. mit § 13 Abs. 4 WPG. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist die Stadt Aschaffenburg.  

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten: 

- Stadt Aschaffenburg, Datenschutzbeauftragter, Dalbergstr. 15, 63739 Aschaffenburg 

- E-Mail: datenschutz@aschaffenburg.de 

- Telefon: +49 (0)6021 / 330 1200 

 

Aschaffenburg, 14.11.2025 

STADT ASCHAFFENBURG 

 

Jürgen Herzing 

Oberbürgermeister 

 

 

Öffentliche Zustellungen 
1. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Shkëlqim Sula, geb. am 02.04.1980, letzte 

bekannte Adresse: Friesenstr. 3, 63739 Aschaffenburg, am 10.11.2025 zwei Bescheide, Az: 

2/33-BSB/AB-PF110/15.05.2025 und Az: 2-33/AB-PF110/15.05.2025/PR erlassen. 

2. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Frau Dragica Tafarsiku, geb. am 08.12.1943, 

letzte bekannte Adresse: Jacob-Leo-Str. 2, 63743 Aschaffenburg, am 05.11.2025 zwei 

Bescheide, Az: 2/33-BSB/AB-KJ7/17.07.2025 und Az: 2-33/AB-KJ7/17.07.2025/PR erlassen. 

 

3. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Safi Al Khersan, derzeit unbekannten 

Aufenthalts, am 05.11.2025 eine Mitteilung erlassen. 

4. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Moyyid Dabeek, geb. am 20.03.1974, 

derzeit unbekannten Aufenthalts, am 11.11.2025 eine Mitteilung erlassen. 
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5. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Aleksandr Shiriaev, geb. am 01.03.1981 

derzeit unbekannten Aufenthalts, vermutlich in Russland, am 11.11.2025 eine Mitteilung 

erlassen. 

6. Die Stadt Aschaffenburg hat gegenüber Herrn Igor Semenchuk, geb. am 10.03.1987, 

derzeit unbekannten Aufenthalts, am 10.11.2025 eine Mitteilung erlassen. 

Da der Aufenthaltsort der Empfänger unbekannt ist, werden die o.g. Schriftstücke durch 

öffentliche Bekanntmachung nach Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Bayerischen 

Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) i. V. m. Art. 26 Abs. 2, Art. 27 

Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) zugestellt. Zwei Wochen nach 

der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gilt die Zustellung als erfolgt. Hiermit werden 

Fristen in Lauf gesetzt, deren Versäumung zu Rechtsverlusten führen können. 

1. + 2. Das Schriftstück kann bei der Stadt Aschaffenburg, Rathaus, Dalbergstr. 15, 63739 

Aschaffenburg, im Bürgerbüro im Erdgeschoss während der allgemeinen Servicezeiten 

eingesehen werden. 

 

3. – 6.  Das Schriftstück kann bei der Stadt Aschaffenburg, Rathaus, Dalbergstr. 15, 63739 

Aschaffenburg, 2. Stock, Zimmer 233/235, während den allgemeinen Servicezeiten, 

eingesehen werden. 

Aschaffenburg, 14.11.2025 
Stadt Aschaffenburg 
 

Jürgen Herzing 
Oberbürgermeister 
 

 
Tagesordnungen der Sitzungen des Stadtrates 

Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates der Stadt 

Aschaffenburg können unter https://ris.aschaffenburg.de/Meeting.mvc abgerufen 

werden. 

 
Vergaben 
 
Aktuelle Ausschreibungstexte für Bau- , Liefer- und Dienstleistungsaufträge können 
für die Stadt Aschaffenburg unter www.aschaffenburg.de/ausschreibungen und für die 
Stadtbau Aschaffenburg GmbH unter www.stadtbau-
aschaffenburg.de/aktuelles/ausschreibungen abgerufen werden. 
 
 
Das Amtsblatt der Stadt Aschaffenburg wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint 
wöchentlich und nach Bedarf. Es wird im Internet auf der öffentlich zugänglichen Seite 
www.aschaffenburg.de/amtliche veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF-
Dokument ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
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